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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Bauleitplanung der Stadt Neu-Anspach, Stadtteil Hau sen-Arnsbach 
Bebauungsplan „Verkehrserschließung Am Sportfeld / Reuterweg“ 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Bau gesetzbuch (BauGB)  
 
 
Die Stadt Neu-Anspach betreibt das o.g. Aufstellungsverfahren. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist 
der nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Keine maßstäbliche Darstellung 
 
Im Mittelpunkt des Bebauungsplanes steht die Schaffung von Baurecht für eine Straßenverkehrsfläche als 
Verbindung der Straße „Am Sportfeld“ mit dem „Reuterweg“, um die verkehrliche Abwicklung in dem Ge-
samtbereich durch Entlastung des Knotenpunktes „Hauptstraße“ zu verbessern. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich zugehöriger Begründung und Umweltbericht sowie die 
wesentlichen umweltrelevanten Stellungnahmen liegen in der Zeit von  
 

Donnerstag, dem 16.07.2009 - einschl. Montag, dem 1 7.08.2009 
 
in der Stadtverwaltung Neu-Anspach, Stadtteil Anspach, Bahnhofstraße 28, Zimmer 12 oder 13, II. Stock, 
während der üblichen Dienststunden  
 
montags bis donnerstags  von 07:30 Uhr – 15:30 Uhr 
freitags    von 07:30 Uhr – 12:00 Uhr  

oder nach Vereinbarung 
 
öffentlich aus. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen zu den Planungen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können (gem. § 4 a Abs.  6 BauGB) und dass ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollantrag) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
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geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sind umwelt-
relevante Stellungnahmen vom Kreisausschuss des Hochtaunuskreises eingegangen. Weitere Arten um-
weltbezogener Informationen liegen nicht vor. 
 
Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird durchgeführt. Im Zuge der Aufstellung des Bauleitplanes 
sowie des Umweltberichtes mit integriertem landschaftspflegerischen Planungsbeitrag wurden die in der 
Praxis bewährten Prüfverfahren eingesetzt. Diese ermöglichen eine weitgehend abschließende Bewertung. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4 b BauGB das Planungsbüro Holger Fischer, Linden, mit der 
Durchführung des Verfahrens beauftragt wurde. 
 
 
Neu-Anspach, 06.07.2009 
 
DER MAGISTRAT 
 
 
 
Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 
 


